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Norm

AMPFG 1994 §5b;

ArbVG §120;

ArbVG §121;

VwRallg;

1. ArbVG § 120 heute

2. ArbVG § 120 gültig ab 01.01.1987 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 563/1986

1. ArbVG § 121 heute

2. ArbVG § 121 gültig ab 01.01.1987 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 563/1986

Rechtssatz

§ 5b Abs. 2 Z 2 AMPFG stellt seit der Novelle BGBl. I Nr. 101/2000 nur mehr darauf ab, ob die Entlassung gerechtfertigt

ist. Dazu ist festzuhalten, dass eine auch durch unverschuldete Krankheit oder Unglücksfall bedingte

Arbeitsunfähigkeit zur Berechtigung der Entlassung führt, wenn die Krankheit eine dauernde Dienstunfähigkeit zur

Folge hat (vgl. die bei Dittrich/Tades, Arbeitsrecht V, Loseblattsammlung, 1639, 96. Erg.-Lfg., unter E 36 zu § 82 lit. b

GewO 1859 wiedergegebene Judikatur des OGH). § 5b AMPFG geht von dem Prinzip aus, dass ein Dienstgeber, der

einen älteren Dienstnehmer auf dem Arbeitsmarkt freisetzt, einen Beitrag zu den dadurch entstehenden Kosten zu

leisten hat (Hinweis E 18. Dezember 2003, 2000/08/0207). Dies soll aber dann nicht gelten, wenn eine Ausnahme nach

§ 5b Abs. 2 AMPFG vorliegt, also u.a. dann, wenn die Entlassung wegen der dauernden Unfähigkeit, die vereinbarten

Dienste zu leisten, ausgesprochen wurde. Die Regelungen, nach denen bei Mitgliedern des Betriebsrates ein

besonderer Kündigungs- und Entlassungsschutz besteht (§§ 120 E ArbVG), dienen dem Bestandsschutz des

Betriebsrates. Die damit verfolgten Zwecke stellen aber keinen sachlichen Grund dafür dar, auch bei der

BeitragspFicht nach § 5b AMPFG zwischen dauernd arbeitsunfähigen Betriebsräten und anderen arbeitsunfähigen

Dienstnehmern zu diEerenzieren. Vor diesem Hintergrund kann § 5b Abs. 2 Z 2 AMPFG nicht so verstanden werden,

dass dann, wenn aus den hier gegebenen besonderen rechtlichen Gründen eine Entlassung nicht zulässig ist, eine

solche aber ansonsten gleichwohl gerechtfertigt wäre, ein Beitrag gemäß § 5b AMPFG zu leisten ist. Ist eine Entlassung

dem Dienstgeber wie im vorliegenden Fall verwehrt, reicht es somit für eine Ausnahme im Sinne des § 5b Abs. 2

AMPFG aus, wenn die Entlassung ohne ein derartiges spezielles Verbot möglich und gerechtfertigt wäre und das

Gericht einer Kündigung aus diesem Grund zugestimmt hat. Eine Auslegung in diesem verfassungskonformen Sinn
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Hndet auch insofern im Wortlaut des § 5b Abs. 2 Z 2 AMPFG Deckung, als diese Norm darauf abstellt, dass die

Entlassung gerechtfertigt ist, nicht aber, dass auch im Fall des Bestehens eines besonderen Entlassungs- und

Kündigungsschutzes eine Entlassung zur Beendigung des Dienstverhältnisses geführt haben muss. (Hier: Der

Dienstnehmer war Betriebsratsvorsitzender.)Paragraph 5 b, Absatz 2, ZiEer 2, AMPFG stellt seit der Novelle

Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 101 aus 2000, nur mehr darauf ab, ob die Entlassung gerechtfertigt ist. Dazu ist

festzuhalten, dass eine auch durch unverschuldete Krankheit oder Unglücksfall bedingte Arbeitsunfähigkeit zur

Berechtigung der Entlassung führt, wenn die Krankheit eine dauernde Dienstunfähigkeit zur Folge hat vergleiche die

bei Dittrich/Tades, Arbeitsrecht römisch fünf, Loseblattsammlung, 1639, 96. Erg.-Lfg., unter E 36 zu Paragraph 82,

Litera b, GewO 1859 wiedergegebene Judikatur des OGH). Paragraph 5 b, AMPFG geht von dem Prinzip aus, dass ein

Dienstgeber, der einen älteren Dienstnehmer auf dem Arbeitsmarkt freisetzt, einen Beitrag zu den dadurch

entstehenden Kosten zu leisten hat (Hinweis E 18. Dezember 2003, 2000/08/0207). Dies soll aber dann nicht gelten,

wenn eine Ausnahme nach Paragraph 5 b, Absatz 2, AMPFG vorliegt, also u.a. dann, wenn die Entlassung wegen der

dauernden Unfähigkeit, die vereinbarten Dienste zu leisten, ausgesprochen wurde. Die Regelungen, nach denen bei

Mitgliedern des Betriebsrates ein besonderer Kündigungs- und Entlassungsschutz besteht (Paragraphen 120, ff ArbVG),

dienen dem Bestandsschutz des Betriebsrates. Die damit verfolgten Zwecke stellen aber keinen sachlichen Grund

dafür dar, auch bei der BeitragspFicht nach Paragraph 5 b, AMPFG zwischen dauernd arbeitsunfähigen Betriebsräten

und anderen arbeitsunfähigen Dienstnehmern zu diEerenzieren. Vor diesem Hintergrund kann Paragraph 5 b, Absatz

2, ZiEer 2, AMPFG nicht so verstanden werden, dass dann, wenn aus den hier gegebenen besonderen rechtlichen

Gründen eine Entlassung nicht zulässig ist, eine solche aber ansonsten gleichwohl gerechtfertigt wäre, ein Beitrag

gemäß Paragraph 5 b, AMPFG zu leisten ist. Ist eine Entlassung dem Dienstgeber wie im vorliegenden Fall verwehrt,

reicht es somit für eine Ausnahme im Sinne des Paragraph 5 b, Absatz 2, AMPFG aus, wenn die Entlassung ohne ein

derartiges spezielles Verbot möglich und gerechtfertigt wäre und das Gericht einer Kündigung aus diesem Grund

zugestimmt hat. Eine Auslegung in diesem verfassungskonformen Sinn findet auch insofern im Wortlaut des Paragraph

5 b, Absatz 2, ZiEer 2, AMPFG Deckung, als diese Norm darauf abstellt, dass die Entlassung gerechtfertigt ist, nicht

aber, dass auch im Fall des Bestehens eines besonderen Entlassungs- und Kündigungsschutzes eine Entlassung zur

Beendigung des Dienstverhältnisses geführt haben muss. (Hier: Der Dienstnehmer war Betriebsratsvorsitzender.)
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